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@ Veroffentlicht am 05.10.1995

Rechtssatz

Der Hinweis des Beschuldigten, dalR im Bescheid, worin ..."Die Zulassung des Kraftfahrzeuges mit dem Kennzeichen X
mit Zustellung dieses Bescheides aufgehoben und der Zulassungsbesitzer (der Beschuldigte) verpflichtet werde, die
Kennzeichentafeln und den Zulassungsschein unverziglich der Zulassungsbehorde zurtickzustellen" ein Termin zur
Ruckgabe des Kennzeichens bzw des Zulassungsscheines nicht angegeben war bzw dem Begriff "unverziglich" eine
exakte Terminisierung fehle, exkulpiert nicht, da nach dem allgemeinen Sprachgebrauch der Begriff "unverziglich" so
zu interpretieren ist, da3 eine verlangte Handlungsweise sofort und ohne unndétige Verzdgerung gesetzt wird. Da der
bezughabende Bescheid dem Beschuldigten am Freitag, den 4.2.1994 zugestellt wurde, ware der Beschuldigte somit
seiner Verpflichtung als Zulassungsbesitzer dann nachgekommen, wenn er die Kennzeichentafeln bzw den
Zulassungsschein noch am selben Tag der Behorde abgeliefert hatte bzw im Hinblick auf das dazwischen
liegende Wochenende spatestens am Montag, den 7.2.1994. Ein Folgeleisten der Behdrde nach dem 12.2.1994 ist
nicht als "unverziglich" zu qualifizieren.

Quelle: Unabhéngige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 1995/10/05 KUVS-199/3/95
	JUSLINE Entscheidung


